
Satzung

Heimatliebe Ronneburg e.V.

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäfsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen Heimatliebe Ronneburg – „Gemeinsam stark für unsere Natur“. Er 
soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e.V.". 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in 63549 Ronneburg. 

(3) Das Geschäfsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins 

(1) Der Verein mit Sitz in (Ortsangabe entsprechend § 1 Absatz 2) verfolgt ausschließlich und 
unmitelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnits „Steuerbegünstgte Zwecke" der 
Abgabenordnung. 

(2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Natur- und Umweltschutzes, Retung von Wildteren 
(vorrangig von Rehkitzen bei der Wiesenmahd), der Landschafspfege, des Obstbaues und der 
Kulturerhaltung. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Förderung von Natur- 
und Landschafsschutzgebieten, durch die Erhaltung und Pfege landschafsprägender Obstgehölze. 
(§ 52 Absatz 2 der AO). Sowie das Anbringen und Säubern von Nistkästen für Vögel und Insekten und 
die Anlage von Blühfächen. 

(3) Der Verein ist selbstlos tätg; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschafliche Zwecke. 

(4) Mitel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus den Miteln des Vereins. 

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstgt werden. 

§ 3 Mitgliedschaf 

(1) Mitglied des Vereins kann jede (natürliche) Person werden. 

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriflich beim Vorstand zu beantragen. Bei Minderjährigen ist 
der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der Vorstand entscheidet über den 
Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des Antrags muss er gegenüber dem 
Antragsteller nicht begründen. 

(3) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstge Personen, 
die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern auf Lebenszeit 
ernennen. Ehrenmitglieder sind vom Mitgliedsbeitrag befreit.

(4) Die Mitgliedschaf im Verein endet durch Tod, Austrit oder Ausschluss. 

(5) Der Austrit ist schriflich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austrit kann nur mit einer 
Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäfsjahres erklärt werden. 

(6) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen 
werden, wenn es schuldhaf das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise 



schädigt. Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des 
Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher mitzuteilen. 

(7) Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber dem Vereins- 
vermögen.

(8) Der Verein bietet zwei Arten von Mitgliedschaf an:

a. Vollmitgliedschaf (Vorstand im Sinne §5 dieser Satzung), stmmberechtgt  

b. Fördermitgliedschaf, nicht stmmberechtgt

§ 3a Mitgliedsbeiträge

(1) Von den Fördermitgliedern wird ein Jahresmitgliedsbeitrag erhoben. Höhe, Frequenz und 
Fälligkeit sowie mögliche Ausnahmen werden in einer von der Mitgliederversammlung zu 
beschließenden Beitragsordnung festgelegt.

(2) den Vollmitgliedern (Vorstand im Sinne §5 dieser Satzung) steht es frei, ebenfalls einen 
Mitgliedsbeitrag zu entrichten. 

§ 4 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

§ 5 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus drei Vorstandsmitgliedern im Sinne des BGB (Kernvorstand) und 
gliedert sich in dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und dem Kassierer. Jedes dieser 
Vorstandsmitglieder ist einzeln vertretungsberechtgt. 

(2) Der Vorstand besteht außerdem aus weiteren Vorstandsmitgliedern ohne 
Vertretungsberechtgung (Fachvorstand), die vom Kernvorstand bestellt und abberufen werden. 
Über die Zahl der Mitglieder des Fachvorstandes, ihren Aufgabenbereich und ihre Amtsdauer 
entscheidet der Kernvorstand.

(3) Der Kernvorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 3 Jahren gewählt. Er 
bleibt so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Die Wiederwahl des Vorstandes ist 
möglich. 

(4) Zum Abschluss von Rechtsgeschäfen, die den Verein mit bis zu 150,- Euro pro Rechtsgeschäf 
belasten, ist sowohl der erste Vorsitzende als auch der zweite Vorsitzende bevollmächtgt. Darüber- 
hinausgehende Ausgaben bedürfen eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. 

(5) Scheidet ein Mitglied vorzeitg aus dem Kernvorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder 
des Kernvorstands berechtgt, ein Mitglied des Fachvorstandes bis zur Wahl des Nachfolgers durch 
die Mitgliederversammlung in den Kernvorstand zu wählen. 

§ 6 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten: a) 
Änderungen der Satzung, b) die Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge, c) die 
Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie der Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein, d) die Wahl 



und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands, e) die Entgegennahme des Jahresberichts und die 
Entlastung des Vorstands, f) die Aufösung des Vereins. 

§ 7 Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Jahr ist vom Vorstand eine ordentliche Mitgliederversammlung 
einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriflich unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und 
unter Angabe der Tagesordnung. 

(2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine Woche 
vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriflich eine Ergänzung der Tagesordnung 
beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur Tagesordnung, die vom 
Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt 
werden, entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stmmen der anwesenden 
Mitglieder; dies gilt nicht für Anträge, die eine Änderung der Satzung, Änderungen der 
Mitgliedsbeiträge oder die Aufösung des Vereins zum Gegenstand haben. 

(3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das 
Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies schriflich 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. 

(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands, bei dessen Verhinderung von 
seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch die Mitgliederversammlung zu 
wählendem Versammlungsleiter geleitet. 

(5) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Dritel aller 
Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpfichtet, innerhalb von 
vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese
ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der 
Einladung hinzuweisen. 

(6) Die Mitgliederversammlung beschließt in ofener Abstmmung mit der Mehrheit der Stmmen der 
anwesenden Mitglieder. Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit von drei
Vierteln, der Beschluss über die Änderung des Zwecks der Zustmmung von neun Zehnteln der 
anwesenden Mitglieder. 

(7) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll zu 
fertgen, das vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu unterschreiben ist. 

§ 8 Aufösung des Vereins, Wegfall steuerbegünstgter Zwecke 

(1) Zur Aufösung des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 der abgegebenen gültgen Stmmen 
erforderlich.  

(2) Bei Aufösung oder Aufebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstgter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Gemeinde Ronneburg, welche es ausschließlich und unmitelbar für 
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 

Ronneburg, 18.07.2022


